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RS Vwgh 1998/12/17 97/15/0060
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1998

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §2 Abs1;

Rechtssatz

Der Steuerp6ichtige hat über Jahre hinweg Einnahmen aus der Vermietung eines Kraftfahrzeuges erzielt. Bei einer

derart langwährenden Betätigung können keine Zweifel ob der Nachhaltigkeit bestehen (Hinweis Doralt/Ruppe,

Grundriss des Steuerrechts I6, 364).
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